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Voraussetzungen  
für Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene 

 
 
 

 
Truppmann Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) 
 
Der Lehrgangsteilnehmer ist zum Lehrgangsbeginn mindestens 17 Jahre alt. 
Bescheinigung über eine absolvierte 16-stündige Erste-Hilfe-Ausbildung (bei Lehrgangsbeginn nicht 
älter als 24 Monate) oder wenn 16. Lebensjahr vollendet:  
Vorlage eines Nachweises über die erfolgreiche Leistungsspangenabnahme, Zustimmung des je-
weiligen Leiters der Feuerwehr, mindestens zwei Jahre Mitglied einer Jugendfeuerwehr und einer 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. 
 
 
 

Truppmannausbildung Teil 2 
 
Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) nach FwDV 2 und min-
destens 80 Stunden. Die Truppmannausbildung Teil 2 beginnt mit dem Datum der Einverständnis-
erklärung ("JF-Erlass"). Das vollständig ausgefüllte Dienstbuch wird am Abnahmetag der Trupp-
mannausbildung Teil 2 vorgelegt. Wurde die Truppmannausbildung Teil 1 Grundausbildungslehr-
gang) vor dem 01.01.2014 erfolgreich absolviert, muss kein Dienstbuch vorgelegt werden. Weiter-
hin müssen alle Feuerwehrangehörigen teilnehmen, die vor dem 01.01.2016 weder an einem Lehr-
gang "Maschinisten", Lehrgang "Truppenführer", Lehrgang "TH-VU" oder "Lehrgang "TH-Bau" teil-
genommen haben. 
 
 

Lehrgang "Truppführer" 

 
Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) und abgeschlossenen 
Truppmann Teil 2 Ausbildung (min. 80 Stunden in zwei Jahren) nach FwDV 2. 
Empfehlung: Lehrgang "Sprechfunker", Lehrgang "Atemschutzgeräteträger" 
 
 
 

Lehrgang "Sprechfunker" 
 
Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) nach FwDV 2 und förm-
liche Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz. 
 
 
 

Lehrgang "Atemschutzgeräteträger" 
 
Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) nach FwDV 2, mindes-
tens das 18. Lebensjahr vollendet, Atemschutztauglichkeit nach den Grundsätzen der G 26.3 (bei 
Lehrgangsbeginn nicht älter als 12 Monate).  
Ist der Zeitraum zw. Untersuchung und Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ >3 Monate ist die Ein-
führung in die Tätigkeiten Atemschutz über Florix nachzuweisen.  
Der Lehrgang "Sprechfunker" muss ebenfalls erfolgreich absolviert sein. 

Lehrgang "Maschinisten" 
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Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) und abgeschlossenen 
Truppmann Teil 2 Ausbildung (min. 80 Stunden in zwei Jahren) nach FwDV 2, im Besitz einer gülti-
gen Fahrerlaubnis der Klasse B.                                                                                                                                                   
Empfehlung: Lehrgang "Sprechfunker" 
 
 
 

Lehrgang Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall 
 
Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) und abgeschlossenen 
Truppmann Teil 2 Ausbildung (min. 80 Stunden in zwei Jahren)  nach FwDV 2. 
 
 
 

Lehrgang Technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung nach 
Bahnunfällen - Stufe I - 
 
Abgeschlossene Truppführerausbildung, Wünschenswert ist die vorherige Teilnahme am Lehrgang 
„Atemschutzgeräteträger“, Lehrgang „Sprechfunker“ und Lehrgang "Maschinisten" nach FwDV 2 so-
wie Feuerwehren mit Schienenverkehr. 
 
 
 

Seminar "Portalfeuerwehren" 

 
Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) nach FwDV 2. 
 
 
 

Lehrgang "Absturzsicherung" 
 
Abgeschlossene Truppmannausbildung Teil 1 (Grundausbildungslehrgang) nach FwDV 2, Atem-
schutztauglichkeit nach den Grundsätzen der G 26.3, gültige Tauglichkeitsuntersuchung nach G 41, 
höhentauglich, physisch und psychisch belastbar. 
 
 
 

Seminar "Führungslehre Baustein A - Persönlichkeit und Führungsver-
halten" 

 
Lehrgang "Gruppenführer" 
 
 
 

Seminar Führungsnachwuchskompetenz 
 
Lehrgang "Truppführer" 

 


